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Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofs Dr. Ehmayr

als Vorsitzenden und die Hofräte des Obersten Gerichtshofs Dr. Huber, Dr. Prückner, Dr. Schenk und Dr. Schramm als

weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei Ing. Ilse K*****, vertreten durch Ho5mann-Ostenhof

Rechtsanwalts Gesellschaft mbH in Wien, gegen die beklagten Parteien 1. DI Karl K*****, und 2. Dr. Fridoline K*****,

beide vertreten durch Klement Schreiner & Partner, Rechtsanwälte in Graz, wegen Teillöschung einer Dienstbarkeit

und Feststellung, über 1. den „Rekurs" und die „außerordentliche Revision" der klagenden Partei gegen das Urteil des

Landesgerichts für Zivilrechtssachen Graz als Berufungsgericht vom 9. Juni 2004, GZ 7 R 66/04h-37, womit über die

Berufung der klagenden Partei das Urteil des Bezirksgerichts für Zivilrechtssachen Graz vom 9. März 2004,

GZ 41 C 2510/03f-32, bestätigt und das Eventualbegehren der klagenden Partei zurückgewiesen wurde, 2. den „Rekurs

und Revisionsrekurs" der klagenden Partei gegen den Beschluss des Landesgerichts für Zivilrechtssachen Graz als

Rekursgericht vom 31. Jänner 2005, GZ 7 R 2/05y-46, womit über Rekurs der klagenden Partei der Beschluss des

Bezirksgerichts für Zivilrechtssachen Graz vom 13. Dezember 2004, GZ 41 C 2510/03f-43, bestätigt wurde, und 3. den

„außerordentlichen Revisionsrekurs und Rekurs" der klagenden Partei gegen den Beschluss des Landesgerichts für

Zivilrechtssachen Graz als Rekursgericht vom 13. Mai 2005, GZ 7 R 63/05v-53, womit über den Rekurs der klagenden

Partei der Beschluss des Bezirksgerichts Graz vom 17. Februar 2005, GZ 41 C 2510/03f-47, bestätigt wurde, den

Beschluss

gefasst:

Spruch

1. Die „außerordentliche Revision" und der als ein Teil der Revision zu behandelnde „Rekurs" (ON 38) werden

zurückgewiesen.

2. Der „Rekurs und Revisionsrekurs" (ON 49) wird zurückgewiesen.

3. Der „außerordentliche Revisionsrekurs und Rekurs" (ON 54) wird zurückgewiesen.

Text

Begründung:

Auf einem Grundstück der Klägerin ist die Belastung mit einem „Geh- und Fahrweg" zugunsten des Grundstücks der

Beklagten verbüchert. Die Klägerin begehrt die Erklärung des teilweisen Erlöschens dieser Dienstbarkeit auf einer

näher bezeichneten TeilLäche des dienenden Grundstücks sowie die Einwilligung der Beklagten zur Einverleibung der
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Teillöschung im Grundbuch. Hilfsweise wird die Feststellung begehrt, dass hinsichtlich der TeilLäche „kein wie auch

immer gearteter Nutzungsbedarf" (der Beklagten) bestehe.

Das Erstgericht wies das Hauptbegehren ab und entschied über das Eventualbegehren nicht.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Klägerin nur im Kostenpunkt nicht aber in der Hauptsache Folge und wies

in Urteilsform das Eventualbegehren mit der Begründung zurück, dass nur das Bestehen oder Nichtbestehen von

Rechtsverhältnissen festgestellt werden könne, die Feststellung von Tatsachen aber unzulässig sei. Über diese

Voraussetzung könne das Berufungsgericht selbst entscheiden, eine Zurückverweisung an das Erstgericht (zur

Entscheidung über das Eventualbegehren) sei entbehrlich.

Das Berufungsgericht sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 4.000 EUR nicht übersteige und das

die Revision gemäß § 502 Abs 2 ZPO jedenfalls unzulässig sei.Das Berufungsgericht sprach aus, dass der Wert des

Entscheidungsgegenstands 4.000 EUR nicht übersteige und das die Revision gemäß Paragraph 502, Absatz 2, ZPO

jedenfalls unzulässig sei.

Mit ihrem „Rekurs gemäß § 519 Abs 1 Z 1 ZPO" und ihrer „außerordentlichen Revision" beantragt die Klägerin die

Abänderung dahin, dass dem Klagebegehren stattgegeben werde sowie die Aufhebung der Zurückweisung des

Eventualbegehrens und die Stattgebung dieses Begehrens.Mit ihrem „Rekurs gemäß Paragraph 519, Absatz eins, Zi5er

eins, ZPO" und ihrer „außerordentlichen Revision" beantragt die Klägerin die Abänderung dahin, dass dem

Klagebegehren stattgegeben werde sowie die Aufhebung der Zurückweisung des Eventualbegehrens und die

Stattgebung dieses Begehrens.

In der weiteren Verfahrensabfolge wies das Erstgericht den gegen die Zurückweisung des Eventualbegehrens

gerichteten, mit der Revision erhobenen „Rekurs gemäß § 519 Abs 1 Z 1 ZPO" als unzulässig zurück. Gegen diesen

Beschluss erhob die Klägerin einen nach der Aktenlage verspäteten Rekurs (ON 42), den das Erstgericht mit seinem

Beschluss vom 13. 12. 2004 (ON 43) zurückwies. Dagegen erhob die Klägerin Rekurs und stellte einen

Wiedereinsetzungsantrag (ON 44). Das Rekursgericht bestätigte die Zurückweisung des Rekurses wegen Verspätung

(ON 46). Dagegen richtet sich der „Rekurs und Revisionsrekurs" (ON 49) der Klägerin mit dem Antrag auf Aufhebung zur

meritorischen Entscheidung über den Rekurs durch das Rekursgericht.In der weiteren Verfahrensabfolge wies das

Erstgericht den gegen die Zurückweisung des Eventualbegehrens gerichteten, mit der Revision erhobenen „Rekurs

gemäß Paragraph 519, Absatz eins, Zi5er eins, ZPO" als unzulässig zurück. Gegen diesen Beschluss erhob die Klägerin

einen nach der Aktenlage verspäteten Rekurs (ON 42), den das Erstgericht mit seinem Beschluss vom 13. 12. 2004 (ON

43) zurückwies. Dagegen erhob die Klägerin Rekurs und stellte einen Wiedereinsetzungsantrag (ON 44). Das

Rekursgericht bestätigte die Zurückweisung des Rekurses wegen Verspätung (ON 46). Dagegen richtet sich der „Rekurs

und Revisionsrekurs" (ON 49) der Klägerin mit dem Antrag auf Aufhebung zur meritorischen Entscheidung über den

Rekurs durch das Rekursgericht.

In der Folge wies das Erstgericht den Wiedereinsetzungsantrag der Klägerin ab (ON 47). Dem dagegen erhobenen

Rekurs (ON 50) gab das Rekursgericht nicht Folge (ON 53). Dagegen richtet sich der „außerordentliche Revisionsrekurs

und Rekurs" der Klägerin (ON 54) mit dem Antrag, „den angefochtenen Beschluss kostenpflichtig aufzuheben".

Rechtliche Beurteilung

Sämtliche Rechtsmittel sind absolut unzulässig:

1. Zu den Rechtsmitteln gegen die Bestätigung des Rekursgerichts a) der Zurückweisung des Rekurses der Klägerin

wegen Verspätung und b) der Abweisung des Wiedereinsetzungsantrages:

Bei diesen Rechtsmitteln handelt es sich ungeachtet der Bezeichnungen durch die Rechtsmittelwerberin um

unzulässige Revisionsrekurse gegen Konformatsentscheidungen des Rekursgerichts. Gemäß § 528 Abs 2 Z 2 ZPO ist ein

solcher Revisionsrekurs ausschließlich im Fall der Zurückweisung einer Klage ohne Sachentscheidung aus formellen

Gründen zulässig (RIS-Justiz RS0112314). Dem ist die vom Rekursgericht bestätigte Zurückweisung eines Rekurses nicht

gleichzuhalten (7 Ob 205/99v), gleichfalls auch nicht die Verweigerung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

(6 Ob 292/99f). Für die von der Rekurswerberin angestrebte analoge Anwendung des § 519 Abs 1 Z 1 ZPO wäre ein

Sachverhalt erforderlich, der einer Klagezurückweisung, also einer dePnitiven Versagung des Rechtsschutzes im Sinne

einer Verweigerung des Zugangs zu Gericht, gleichgehalten werden könnte, wie beispielsweise die Zurückweisung

einer Klageänderung. Im Übrigen ist das von der Klägerin angestrebte Ergebnis, nämlich die sachliche Überprüfung der
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Zurückweisung ihres Eventualbegehrens durch das Berufungsgericht in dessen Urteil im Rahmen eines

Rekursverfahrens hier schon deshalb verfehlt, weil diese Überprüfung - wie auszuführen sein wird - im

Revisionsverfahren stattzuPnden hätte. Diese Überprüfung scheitert hier allerdings an der Unanfechtbarkeit der

Entscheidung des Berufungsgerichts aufgrund des Streitwerts.Bei diesen Rechtsmitteln handelt es sich ungeachtet der

Bezeichnungen durch die Rechtsmittelwerberin um unzulässige Revisionsrekurse gegen Konformatsentscheidungen

des Rekursgerichts. Gemäß Paragraph 528, Absatz 2, Zi5er 2, ZPO ist ein solcher Revisionsrekurs ausschließlich im Fall

der Zurückweisung einer Klage ohne Sachentscheidung aus formellen Gründen zulässig (RIS-Justiz RS0112314). Dem ist

die vom Rekursgericht bestätigte Zurückweisung eines Rekurses nicht gleichzuhalten (7 Ob 205/99v), gleichfalls auch

nicht die Verweigerung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (6 Ob 292/99f). Für die von der Rekurswerberin

angestrebte analoge Anwendung des Paragraph 519, Absatz eins, Zi5er eins, ZPO wäre ein Sachverhalt erforderlich,

der einer Klagezurückweisung, also einer dePnitiven Versagung des Rechtsschutzes im Sinne einer Verweigerung des

Zugangs zu Gericht, gleichgehalten werden könnte, wie beispielsweise die Zurückweisung einer Klageänderung. Im

Übrigen ist das von der Klägerin angestrebte Ergebnis, nämlich die sachliche Überprüfung der Zurückweisung ihres

Eventualbegehrens durch das Berufungsgericht in dessen Urteil im Rahmen eines Rekursverfahrens hier schon

deshalb verfehlt, weil diese Überprüfung - wie auszuführen sein wird - im Revisionsverfahren stattzufinden hätte. Diese

Überprüfung scheitert hier allerdings an der Unanfechtbarkeit der Entscheidung des Berufungsgerichts aufgrund des

Streitwerts.

2. Zur Bewertung des Streitgegenstandes:

Im Rechtsstreit über die Löschung oder Aufrechterhaltung einer Wegeservitut gilt die zwingende gesetzliche

Bewertungsvorschrift nach dem Einheitswert der Liegenschaft nicht (3 Ob 295/98y; 5 Ob 107/92). Das Berufungsgericht

hatte daher gemäß § 500 Abs 2 Z 1 ZPO über den Wert des Entscheidungsgegenstands abzusprechen. Es war dabei

nicht an die Bewertung der Klägerin gebunden (RIS-Justiz RS0042617; Kodek in Rechberger ZPO2 Rz 3 zu § 500). Diese

Bewertung ist grundsätzlich unanfechtbar und für den Obersten Gerichtshof bindend (RS0042410), es sei denn, das

Berufungsgericht hätte zwingende gesetzliche Bewertungsvorschriften verletzt oder den ihm vom Gesetzgeber

eingeräumten Ermessensspielraum überschritten (4 Ob 61/04f; 1 Ob 629/03a uva). Eine im Ermessensbereich

vorgenommene und auch begründete Einschätzung des Berufungsgerichts entzieht sich einer Beurteilung des

Obersten Gerichtshofs (1 Ob 214/01d). Eine Überschreitung des Ermessensspielraums durch das Berufungsgericht

vermag die Klägerin aber nicht aufzuzeigen. Die „außerordentliche Revision" ist demnach gemäß § 502 Abs 2 ZPO

jedenfalls unzulässig.Im Rechtsstreit über die Löschung oder Aufrechterhaltung einer Wegeservitut gilt die zwingende

gesetzliche Bewertungsvorschrift nach dem Einheitswert der Liegenschaft nicht (3 Ob 295/98y; 5 Ob 107/92). Das

Berufungsgericht hatte daher gemäß Paragraph 500, Absatz 2, Zi5er eins, ZPO über den Wert des

Entscheidungsgegenstands abzusprechen. Es war dabei nicht an die Bewertung der Klägerin gebunden (RIS-Justiz

RS0042617; Kodek in Rechberger ZPO2 Rz 3 zu Paragraph 500,). Diese Bewertung ist grundsätzlich unanfechtbar und

für den Obersten Gerichtshof bindend (RS0042410), es sei denn, das Berufungsgericht hätte zwingende gesetzliche

Bewertungsvorschriften verletzt oder den ihm vom Gesetzgeber eingeräumten Ermessensspielraum überschritten

(4 Ob 61/04f; 1 Ob 629/03a uva). Eine im Ermessensbereich vorgenommene und auch begründete Einschätzung des

Berufungsgerichts entzieht sich einer Beurteilung des Obersten Gerichtshofs (1 Ob 214/01d). Eine Überschreitung des

Ermessensspielraums durch das Berufungsgericht vermag die Klägerin aber nicht aufzuzeigen. Die „außerordentliche

Revision" ist demnach gemäß Paragraph 502, Absatz 2, ZPO jedenfalls unzulässig.

3. Dies gilt auch für den als Bestandteil der Revision aufzufassenden Rekurs gegen die Zurückweisung des

Eventualbegehrens durch das Berufungsgericht:

Die Zurückweisung eines Klagebegehrens mit Beschluss wäre zwar unabhängig vom Streitwert stets anfechtbar (Kodek

aaO Rz 3 zu § 519; 6 Ob 816/83; 1 Ob 7/93 ua), dies gilt auch für die Zurückweisung eines Eventualbegehrens

(8 ObA 77/02k). Das Eventualbegehren ist hier aber ein Feststellungsbegehren, das vom Berufungsgericht in

Urteilsform mit der Begründung zurückgewiesen wurde, dass die begehrte Feststellung von Tatsachen unzulässig sei.

Dies ist in der Sache zwar durchaus richtig (RS0038943; 9 Ob 250/02h), hier aber nicht weiter zu erörtern, weil sowohl

der Mangel des rechtlichen Interesses an einer begehrten Feststellung als auch die Unzulässigkeit eines Begehrens auf

Feststellung von Tatsachen nach ständiger oberstgerichtlicher Rechtsprechung nicht als Prozessvoraussetzung zu

behandeln sind (was zur Zurückweisung des Begehrens mit Beschluss führen müsste). Darüber wird vielmehr in

ständiger Rechtsprechung meritorisch durch Klageabweisung entschieden (Rechberger/Frauenberger in

https://www.jusline.at/entscheidung/382185
https://www.jusline.at/entscheidung/309466
https://www.jusline.at/entscheidung/308033
https://www.jusline.at/entscheidung/308961
https://www.jusline.at/entscheidung/335197
https://www.jusline.at/entscheidung/480246
https://www.jusline.at/entscheidung/482791
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=4Ob61/04f&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.jusline.at/entscheidung/298574
https://www.jusline.at/gesetz/zpo/paragraf/502
https://www.jusline.at/entscheidung/308961
https://www.jusline.at/entscheidung/335197
https://www.jusline.at/entscheidung/480246
https://www.jusline.at/entscheidung/482791
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=4Ob61/04f&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.jusline.at/entscheidung/298574
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=6Ob816/83&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.jusline.at/entscheidung/333099
https://www.jusline.at/entscheidung/295992
https://www.jusline.at/entscheidung/457016
https://www.jusline.at/entscheidung/296028


Rechberger ZPO2 Rz 3 zu § 228 mwN; RS0033201), wobei der Mangel auch noch im Rechtsmittelverfahren von Amts

wegen wahrzunehmen ist (RS0039123). Da auch Feststellungsklagen aus dem Grund der Unzulässigkeit von

Feststellungsurteilen über Tatsachen nicht in Beschlussform zurückzuweisen, sondern meritorisch zu behandeln und

abzuweisen sind (vgl die Entscheidungen in RS0038943, insbesondere 3 Ob 583/87, 1 Ob 624/92, zuletzt 9 Ob 250/02h)

hat das Berufungsgericht zutre5end in Urteilsform entschieden. Seine Entscheidung konnte nur mit Revision

angefochten werden. Damit erweist sich der Rekurs - die falsche Bezeichnung schadet nicht - als Teil der Revision, die

allerdings wegen des den Obersten Gerichtshof bindenden Ausspruchs des Berufungsgerichts über einen 4.000 EUR

nicht übersteigenden Wert des Streitgegenstands jedenfalls unzulässig ist.Die Zurückweisung eines Klagebegehrens

mit Beschluss wäre zwar unabhängig vom Streitwert stets anfechtbar (Kodek aaO Rz 3 zu Paragraph 519 ;, 6 Ob 816/83;

1 Ob 7/93 ua), dies gilt auch für die Zurückweisung eines Eventualbegehrens (8 ObA 77/02k). Das Eventualbegehren ist

hier aber ein Feststellungsbegehren, das vom Berufungsgericht in Urteilsform mit der Begründung zurückgewiesen

wurde, dass die begehrte Feststellung von Tatsachen unzulässig sei. Dies ist in der Sache zwar durchaus richtig

(RS0038943; 9 Ob 250/02h), hier aber nicht weiter zu erörtern, weil sowohl der Mangel des rechtlichen Interesses an

einer begehrten Feststellung als auch die Unzulässigkeit eines Begehrens auf Feststellung von Tatsachen nach

ständiger oberstgerichtlicher Rechtsprechung nicht als Prozessvoraussetzung zu behandeln sind (was zur

Zurückweisung des Begehrens mit Beschluss führen müsste). Darüber wird vielmehr in ständiger Rechtsprechung

meritorisch durch Klageabweisung entschieden (Rechberger/Frauenberger in Rechberger ZPO2 Rz 3 zu Paragraph 228,

mwN; RS0033201), wobei der Mangel auch noch im Rechtsmittelverfahren von Amts wegen wahrzunehmen ist

(RS0039123). Da auch Feststellungsklagen aus dem Grund der Unzulässigkeit von Feststellungsurteilen über Tatsachen

nicht in Beschlussform zurückzuweisen, sondern meritorisch zu behandeln und abzuweisen sind vergleiche die

Entscheidungen in RS0038943, insbesondere 3 Ob 583/87, 1 Ob 624/92, zuletzt 9 Ob 250/02h) hat das Berufungsgericht

zutreffend in Urteilsform entschieden. Seine Entscheidung konnte nur mit Revision angefochten werden. Damit erweist

sich der Rekurs - die falsche Bezeichnung schadet nicht - als Teil der Revision, die allerdings wegen des den Obersten

Gerichtshof bindenden Ausspruchs des Berufungsgerichts über einen 4.000 EUR nicht übersteigenden Wert des

Streitgegenstands jedenfalls unzulässig ist.
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